
 

G E B Ü H R E N O R D N U N G 
 

FÜR DIE FRIEDHÖFE DER EVANGELISCHEN TRINITATISGEMEINDE 
AM SEE 

 
 
 
Der Gemeindekirchenrat der Ev. Trinitatisgemeinde am See hat für die Friedhöfe See, Kollm und 
Petershain, dessen Eigner und Betreiber die Ev. Trinitatisgemeinde am See ist, entsprechend § 6 
Absätze 1 und 3 des Kirchengesetzes über die kirchlichen Friedhöfe (Friedhofsgesetz) vom 
26.04.1998 am 08.11.2011  die folgende Gebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung der Friedhöfe der Ev. Trinitatisgemeinde am See und ihrer Bestattungs-
einrichtungen, sowie für weitere Leistungen der Friedhofsverwaltung werden nach der Maßgabe 
dieser Ordnung Gebühren erhoben. 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Zur Zahlung der Gebühren verpflichtet ist der Nutzungsberechtigte oder die Person, in deren Auftrag 
der Friedhof oder die Bestattungseinrichtung benutzt werden. Ist eine Personenmehrheit 
Gebührenschuldner, so haftet sie gemäß § 421 BGB als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Fälligkeit und Einziehen der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren sind in der Regel im Voraus zu entrichten, spätestens jedoch nach erfolgter 
Inanspruchnahme der Leistungen, über die ein Gebührenbescheid erstellt worden ist. 
 
(2) Die Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren nach den staatlichen 
Bestimmungen. 
 
(3) Das Konsistorium entscheidet über Widersprüche gegen Gebührenbescheide, sofern die 
Kirchengemeinde dem nicht selbst abhelfen konnte. 
 

§ 4 
Stundung und Erlass von Gebühren 

 
(1) Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher 
Härten gestundet, sowie ganz oder teilweise erlassen werden. Dazu ist ein Beschluss des 
Gemeindekirchenrates herbeizuführen. 
 
(2) Ein Rechtsanspruch darauf besteht jedoch nicht. 

 
§ 5 

Gebührentarif 
 
I. Nutzungsgebühren 
 
1. Reihengrabstätten (Ruhezeit: Sarg 25 Jahre und Urne 20 Jahre, 
             für Verstorbene bis einschließlich 2 Jahre 10 Jahre) 
1.1. für Sargbestattungen (Verstorbene bis einschließlich 6 Jahre) EUR      238,33    
1.2. für Sargbestattungen (Verstorbene über 6 Jahre)  EUR      357,50      
1.3 für Urnenbeisetzungen      EUR      286,00     
1.4 für Sarg- und Urnenbeisetzungen (Verstorbene bis ein- 

schließlich 2 Jahre)      EUR      143,00 
1.5. Reihengrabstätten für Urnenbestattungen mit einheitlicher  
             Gestaltung und Namensnennung auf dem Friedhof See 

(UGA See, einschl. Beisetzung und Pflege für 20 Jahre, 
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Gebühr Punkt II und III Nr. 1.3. wird nicht erhoben)   EUR   1.573,59 

1.6. Reihengrabstätten für Urnenbestattungen mit einheitlicher  
             Gestaltung und Namensnennung auf dem Friedhof  
 Friedhof Petershain (UGA Petershain, einschl. Beisetzung  

und Pflege für 20 Jahre, Gebühr Punkt II und III Nr. 1.3. wird  
nicht erhoben)        EUR   1.639,56 

1.7. Reihengrabstätten für Urnenbestattungen mit einheitlicher  
             Gestaltung und Namensnennung auf dem Friedhof Kollm 

UGA Kollm, einschl. Beisetzung und Pflege für 25 Jahre,  
Gebühr Punkt II und III Nr. 1.3. wird nicht erhoben)   EUR   1.666,42 

 
2. Wahlgrabstätten (Nutzungszeit Sarg 25 Jahre und Urne 20 Jahre)  
2.1.       für Sargbestattung in Einzelstelle    EUR          429,00     
2.2. für Sargbestattung in Doppelstelle    EUR      858,00                                                                           
2.3. für Urnenbeisetzung      EUR      343,20     

      
3. Gebühren für verlängertes Nutzungsrecht 
 an Wahlgrabstätten - pro Jahr 
3.1. bei einer Einzelstelle für Sargbestattungen   EUR       17,16           
3.2. bei einer Doppelstelle für Sargbestattungen 

(=Nachkauf b. 2. Belegung)     EUR       34,32         
3.3. bei einer Urnenstelle      EUR           17,16             
 
II. Friedhofsunterhaltungsgebühr 
 
Von allen Nutzungsberechtigten wird in Höhe von    EUR       20,70 
je Grablager und Jahr eine Friedhofsunterhaltungsgebühr erhoben. 
Sie ist bis zum 31.03. des jeweiligen Erhebungsjahres fällig. 
 
III. Bestattungs- bzw. Beisetzungsgebühr 
 
1. Grundgebühr See/Petershain 
1.1. bei Sargbestattung (Verstorbener bis einschließlich 6 Jahre) EUR     281,80  
1.2. bei Sargbestattung (Verstorbener über 6 Jahre)   EUR     406,75 
1.3. bei Urnenbeisetzung      EUR     127,10 
 
2. Grundgebühr Kollm 
2.1.       bei Sargbestattung (Verstorbener bis einschließlich 6 Jahre) EUR     228,25 
2.2.       bei Sargbestattung (Verstorbener über 6 Jahre)   EUR     341,80 
2.3. bei Urnenbeisetzung      EUR     124,24 
2.4. Tragen und Versenken eines Sarges (4 Träger)   EUR     130,90  
2.5.       Tragen und Versenken einer Urne    EUR       35,90 
 
3. Besondere Gebühren 
3.1. Benutzung der Leichenkammer in Petershain   EUR      91,30 

 
IV. Gebühren für Umbettungen 
 
     bei Sargbestattungen   bei Urnenbeisetzungen 
     je Grab    je Grab 
 
1. Umbettung auf demselben 
 Friedhof   EUR 1.190,25  EUR    234,20 
 
2. Ausbettung b. Überführung 
 auf einen fremden Friedhof EUR    803,50  EUR    127,10 
                     
3. Einbettung n. Überführung 
 von einem fremden Friedhof EUR    416,75  EUR    127,10 
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V. Genehmigungsgebühr für Grabmale 
 
Die Genehmigungsgebühr für die Errichtung oder Veränderung eines 
Grabmales beträgt       EUR     25,30 
 
VI. Sonstige Gebühren 
 
1. Überlassung eines Exemplars bzw. Auszuges der 
 Friedhofsordnung      EUR       5,00 
 
2. Zweitausfertigung von Bescheinigungen durch 
 die Friedhofsverwaltung      EUR       5,00 
 
3. Umschreibung von Nutzungsrechten    EUR     10,00 
 
4. Gebühr für die Erteilung einer Zulassung auf dem Friedhof 
             gewerbliche und künstlerischeTätigkeiten auszuführen  
 Genehmigungszeitraum  1 Jahr      EUR     37,95 

/einmalig       EUR         25,30 
 

§ 6 
Besondere zusätzliche Leistungen 

 
Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt die 
Friedhofsverwaltung den zu entrichtenden Preis von Fall zu Fall nach dem tatsächlichen Arbeits- und 
Materialaufwand fest. 

 
§ 7 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Diese Gebührenordnung und alle Änderungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen 
Bekanntmachung. 
 
(2) Diese erfolgt im vollen Wortlaut in den amtlichen Bekanntmachungsblättern  der Stadt Niesky  
(Nieskyer Nachrichten) und der Gemeinde Quitzdorf am See (Gemeindebote). 
 
(3) Die jeweils gültige Fassung der Gebührenordnung liegt zur Einsichtnahme im Ev. Pfarramt der 
Trinitatisgemeinde am See, An der Kirche 2, 02906 Niesky-See aus. 
 
(4) Außerdem können die Friedhofsgebühren und alle sie betreffenden Änderungen zusätzlich durch 
Aushang und Abkündigung  und im Internet  (www.trinitatis-am-see.de) bekannt gemacht werden. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Gebührenordnung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. 
 
(2) Die Gebührenordnung tritt nach kirchenaufsichtlicher Genehmigung am Tage nach der 
ortsüblichen Veröffentlichung in Kraft. 
 
(3) Mit dem Inkrafttreten dieser Gebührenordnung verlieren alle bis zu diesem Zeitpunkt gültigen und 
angewandten Gebührenordnungen oder diesbezüglichen Beschlüsse ihre Gültigkeit. 
 
 
Niesky-See, den 08.11.2011 
 
Gemeindekirchenrat der Ev. Trinitatisgemeinde am See 
 
 
 


